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1 Zusammenfassung 

Bund und Länder haben 2013 das föderal organisierte Nationale Waffenregister (NWR) in Betrieb 

genommen. Die Waffenbehörden übermitteln seitdem insbesondere die Kerninformationen zum 

legalen privaten erlaubnispflichtigen Schusswaffenbesitz sowie zu Waffenbesitzverboten an das 

NWR. Gesetzliche Grundlage ist hierzu das Nationale-Waffenregister-Gesetz (NWRG), das am 

01.09.2020 durch das Waffenregistergesetz (WaffRG) abgelöst wird. 

Die genannten Kerninformationen sind rund um die Uhr (24/7) u.a. für die Sicherheitsbehörden 

aus dem NWR abrufbar. Das NWR leistet damit einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der 

inneren Sicherheit. Projektorganisation und -vorgehen sind seit der Errichtung konsequent an 

den Besonderheiten föderaler Zusammenarbeit ausgerichtet. Das NWR ist daher ein Musterbei-

spiel für eine gelungene föderale IT-Kooperation. 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) hat die Bund-Länder Arbeits-

gruppe NWR (BL AG NWR) beauftragt,1 künftig neben dem privaten Waffenbesitz auch den Um-

gang der Schusswaffenhersteller und -händler mit Waffen und wesentlichen Waffenteilen zu re-

gistrieren (Projekt NWR II). Waffen und wesentliche Waffenteile sollen für die Waffenbehörden 

und Sicherheitsbehörden im NWR ab Herstellung oder dem Verbringen nach Deutschland über 

die Besitzwechsel und Bearbeitungen bis zur Vernichtung oder dem Verbringen aus Deutschland 

rückverfolgbar sein. Somit verfolgt das NWR II das Ziel2, jede erlaubnispflichtige Waffe dem Be-

sitzer (natürliche oder juristische Person) zuordnen und den vollständigen Lebensweg einer 

Waffe vom aktuellen Besitzer über etwaige Vorbesitzer bis hin zum Waffenhersteller oder Impor-

teur nachvollziehen zu können (Abbildung des Lebenszyklus einer Waffe). Die IMK hat zur Um-

setzung dieser Anforderungen ein Realisierungskonzept beschlossen.3 Dieses Realisierungskon-

zept setzt grundsätzlich auch die entsprechenden Vorgaben der Richtlinie (EU) 2017/853 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 20174 (EU-FeuerwaffenRL) um. 

Die Anforderungen der EU-FeuerwaffenRL gehen zum Teil über das Realisierungskonzept von 

2016 hinaus (u.a. Registrierung von Dekorationswaffen und Salutwaffen). Die hierzu erforderli-

chen technischen Funktionalitäten werden nach Vorgabe des nationalen Gesetzgebers zum In-

krafttreten der für das NWR relevanten Teile des Dritten Gesetzes zur Änderung des Waffenge-

setzes und weiterer Vorschriften (3. WaffRÄndG) bereitgestellt. 

Am 19.02.2020 wurde das 3. WaffRÄndG verkündet und ist in Teilen am 20.02.2020 in Kraft 

getreten. Die für das NWR bedeutsamen Vorschriften (künftig WaffRG) werden am 01.09.2020 

in Kraft treten und der Wirkbetrieb mit den Anzeigen der Waffenhersteller und -händler starten. 

Die Umstellung der Systeme (Inbetriebnahme von XWaffe 2.2) wird vorgelagert am 

29./30.08.2020 beginnen. 

Am 15.06.2020 wurde im Projekt ein wichtiger Meilenstein erreicht. Ab diesem Tag können sich 

die Waffenhersteller und -händler im Meldeportal registrieren. Voraussetzung dafür war der Ab-

schluss einer datenschutzrechtlichen Vereinbarung zwischen allen Bundesländern zur Verarbei-

tung der Daten durch das Meldeportal für die Phase der freiwilligen Registrierung bis zum 

                                                

1 Beschluss Ziffer 5 zu TOP 17 der 205. Sitzung der IMK (Herbstkonferenz 2016).  
2 Vgl. dazu 3. WaffRÄndG, Artikel 3 § 1: „Das Nationale Waffenregister dient insbesondere dem Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Den Waffenbehörden und den um Datenübermittlung ersuchenden 
öffentlichen Stellen ermöglicht es 

1. Waffen und wesentliche Teile zurückzuverfolgen sowie 
2. sich untereinander über die verarbeiteten Daten auszutauschen.“ 

3 Beschluss Ziffer 2 zu TOP 18 der 204. Sitzung der IMK (Frühjahrskonferenz 2016). 
4 Änderung der Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes 
von Waffen (91/477/EWG). 
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01.09.2020 (Kapitel 3.1.1.1), da das Meldeportal für die Waffenhersteller und -händler seitens der 

Waffenbehörden der Länder zur Verfügung gestellt wird.  

Die BL AG NWR verwendet die EU-ISF-Fördermittel weiterhin für die Errichtung des auszubau-

enden Gesamtsystems (NWR I und NWR II) zur vollständigen Umsetzung der Anforderungen der 

EU-FeuerwaffenRL bis zum planmäßigen Abschluss der EU-ISF-Förderung des Projektes NWR 

II entsprechend dem EU-ISF-Finanzplan (Kapitel 2.4). Die Laufzeit des EU-ISF-Förderprojektes 

ist nicht identisch mit der Laufzeit des Projektes NWR II, die aufgrund der Übergangsfristen und 

zu klärenden Themen darüber hinausgeht.  

Voraussetzungen für den Betrieb des ausgebauten Gesamtsystems NWR sind u.a. Informations-

materialien und Schulungen der Waffenbehörden sowie der Multiplikatoren der Waffenhersteller 

und -händler (Kapitel 3.1.3). Diese müssen sich mithilfe der Waffenbehörden auf den Beginn ihrer 

elektronischen Anzeigepflichten vorbereiten (u.a. Registrierung der Waffenhersteller und -händler 

an dem Meldeportal und Bekanntgabe der sog. NWR-IDs) (Kapitel 3.1.2). Aufgrund der CO-

VID19-Auswirkungen hat sich das Projekt für das Angebot von Online-Schulungen für die Waf-

fenbehörden entschieden.  

Die gemeinsame Zusammenarbeit der Teilbetriebsorganisationen NWR zur organisationsüber-

greifenden Bearbeitung und Beantwortung aller eingehenden Anfragen der Benutzer durch das 

NWR setzt grundsätzlich das Inkrafttreten der Geschäftsordnung Benutzerservice voraus. Die 

geplante Inbetriebnahme des Ticketsystems NWR kann diese Zusammenarbeit unterstützen. 

(Kapitel 3.2.1). 

Darüber hinaus ist eine neue, auf die Anforderungen des neuen Gesamtbetriebs (NWR I und 

NWR II) ausgerichtete NWR-Gremienstruktur zu errichten. Die BL AG NWR hat hierzu mit den 

Innenministerien der Länder (Waffenrechtsreferenten) im Januar 2020 einen ersten Entwurf einer 

möglichen zukünftigen Gremienstruktur ab 2021 erörtert (Kapitel 4). Die Abstimmungen hierzu 

wurden aufgrund der COVID19-Auswirkungen auf das 3. und 4. Quartal 2020 verschoben.  

Auch nach dem Übergang in den Wirkbetrieb ab dem 01.09.2020 gibt es eine Reihe von Themen, 

die im Rahmen des NWR einer Erörterung bedürfen (Kapitel 5). Die neue NWR-Gremienstruktur 

soll künftig das ausgebaute Gesamtsystem NWR differenziert nach operativen und strategischen 

Aspekten begleiten. Hierzu haben die BL AG NWR und die Innenministerien der Länder in 2019 

bereits die Beschreibung von Aufgaben und Kompetenzen einer Aufsichts- und Steuerungs-

instanz Nationales Waffenregister (ASI NWR) als Gremium zur Unterstützung der BL AG NWR 

bzw. der Lenkungsgruppe NWR abgestimmt. 

Seit dem 01.01.2019 fallen die Betriebskosten für das ausgebaute Gesamtsystem NWR (NWR I 

und NWR II) an (Kapitel 3.2.4). 

Die BL AG NWR stimmt die wesentlichen Ergebnisse kontinuierlich mit den Waffenrechtsreferen-

ten der Innenministerien der Länder ab. 
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2 Projekt NWR II 

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen  

IMK und EU-FeuerwaffenRL fordern, den Umgang der Waffenhersteller und -händler mit Waffen 

und wesentlichen Waffenteilen zusätzlich zum Waffenbesitz von Privatpersonen im NWR zu re-

gistrieren und damit eine umfassende Möglichkeit zur Rückverfolgung zu schaffen. Die Waffen-

behörden übermitteln seit 2013 bei der Speicherung der waffenrechtlichen Sachverhalte zum 

Waffenbesitz von Privatpersonen in ihren Örtlichen Waffenverwaltungssystemen zu gesetzlich 

festgelegten Anlässen die erforderlichen Daten synchron an das NWR. Waffenhersteller und -

händler dokumentieren ihren Umgang mit Waffen und wesentlichen Waffenteilen bislang aus-

schließlich in ihren Waffenbüchern.  

2.1.1 Technische Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen 

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften  

(3. WaffRÄndG, Verkündung am 19.02.2020) wurden die Vorgaben der IMK und der EU-Feuer-

waffenRL ins nationale Recht umgesetzt. Erforderlich waren Änderungen des Waffengesetzes 

(WaffG) und des Nationales-Waffenregister-Gesetzes (NWRG), das neu gefasst wurde und künf-

tig Waffenregistergesetz (WaffRG) heißt. Der Zeitplan sieht vor, dass die für das NWR relevanten 

Teile des 3. WaffRÄndG zum 01.09.2020 in Kraft treten. Gleichzeitig tritt das Nationale-Waffen-

register-Gesetz vom 25.06.2012 außer Kraft.  

Waffenhersteller und -händler sind ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, Herstellung, Erwerb, Über-

lassung, Bearbeitung (Umbau und Austausch eines wesentlichen Teils), Unbrauchbarmachung, 

Blockierung, Verbringung, Abhandenkommen und Vernichtung von Waffen und wesentlichen 

Waffenteilen den Waffenbehörden elektronisch anzuzeigen. Die Anzeigepflichten sind im 3. Waf-

fRÄndG geregelt. Im Gegenzug entfällt ab dem 01.01.2022 die waffenrechtliche Pflicht zum Füh-

ren eines Waffenbuchs5. Die elektronischen Anzeigen ab 01.09.2020 gegenüber den Waffenbe-

hörden sind ausschließlich über das zu diesem Zweck errichtete Meldeportal (Webportal und/o-

der Schnittstelle - WebService) abzugeben (Regelungen im WaffG und WaffRG). Im Auftrag der 

Waffenbehörden nimmt das Meldeportal automatisiert die Anzeigen entgegen und leitet diese an 

die Zentrale Komponente der NWR-Registerbehörde (BVA) weiter. Waffenhersteller und -händler 

haben außerdem einmalig ihre Waffenbestände anzuzeigen. Für die Anzeige der Bestände wer-

den den Waffenherstellern und -händlern 6 Monate nach dem Inkrafttreten der Regelungen des 

WaffRG eingeräumt, diese Übergangsfrist läuft damit bis zum 01.03.2021. Um die Waffenherstel-

ler und -händler auf die Übermittlung ihrer Bestände vorzubereiten, wurde ihnen vom Projekt ein 

Leitfaden zur Bestandsdatenerfassung zur Verfügung gestellt6. 

Auch Dekorationswaffen und Salutwaffen unterliegen aufgrund der Vorgaben der EU-Feuerwaf-

fenRL nunmehr einer Anzeige- und Registrierungspflicht. Diese Anforderung des  

3. WaffRÄndG geht über das beschlossene Realisierungskonzept der IMK hinaus. 

Zusätzlich zu den Vorgaben der EU-FeuerwaffenRL werden mit dem WaffRG auch weitere um-

fangreiche fachliche Anforderungen umgesetzt, die zu einer allgemeinen Weiterentwicklung des 

                                                

5 Die Pflicht zur Führung von Waffenbüchern nach § 23 Absatz 1 oder Absatz 2 in der bis zum Datum des 
Tages der Verkündung des Gesetzes geltenden Fassung besteht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 
fort. 
6 Leitfaden zur Vorbereitung der Bestandsanzeigen für Waffenhersteller und Waffenhändler. Anpassung 
des Datenbestandes an den Standard XWaffe.  
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NWR beitragen. So werden zum Beispiel weitere Erlaubnisse im NWR gespeichert und notwen-

dige Anpassungen bei der Datenübermittlung an die abfragenden Behörden vorgenommen, um 

insbesondere den Informationsaustausch zwischen Waffenbehörden und Sicherheitsbehörden 

zu verbessern. Zu diesem Zwecke wird u.a. die Portalanwendung des NWR im BVA weiterentwi-

ckelt. 

2.1.2 Auswirkungen von COVID 19 und Risikomanagement  

Die Auswirkungen von COVID 19 haben zu Anpassungen im Projekt geführt. Das Risikomanage-

ment wurde evaluiert und ist erneut zum festen Bestandteil der Kernteam-Sitzungen geworden. 

Dies ermöglicht eine schnelle und adäquate Reaktion auf den Verlauf der Maßnahmen zur Ein-

dämmung von COVID 19 und deren Einfluss auf das Projekt. 

Die Teilprojekte wurden gebeten, die für sie sowie für das gesamte Projekt relevanten Risiken zu 

identifizieren, sie in Hinblick auf Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten und Ge-

genmaßnahmen zu definieren. Im Fokus der Risikoanalyse stand die Inbetriebnahme der techni-

schen Systeme des NWR zum 01.09.2020.  

Eines der Risiken betraf die Durchführung der Schulungen zu den Änderungen im Waffengesetz 

und NWR für die Waffenbehörden. Aufgrund einer Empfehlung der Vertreter der Länder wurden 

die geplanten Präsenzschulungen abgesagt und werden ab Ende Juli 2020 in digitaler Form an-

geboten (Kapitel 3.1.3). 

Die aktuellen Entwicklungen zu COVID 19 hatten ebenfalls Auswirkungen auf die Tätigkeiten der 

Waffenhersteller und -händler, die für den geplanten Fachtest Block 3 dem Projekt nur einge-

schränkt zur Verfügung standen. Aus diesem Grund wurde der Fachtest verlängert und fand im 

Zeitraum vom 03.02.2020 bis 02.06.2020 statt. 

Auch die Abstimmungen zu der neuen, im Betrieb geltenden Gremienstruktur konnten nicht wie 

geplant durchgeführt werden. Folglich wird bis zur IMK-Herbstkonferenz 2020 keine entspre-

chend abgestimmte Konzeptionierung vorgelegt werden können. 

Die genannten Herausforderungen lassen jedoch den Zeitpunkt des Inkrafttretens der für das 

NWR relevanten Teile des 3. WaffRÄndG unberührt. In dieser besonderen Situation werden die 

Stakeholder im Projekt vermehrt über die Entwicklungen mittels einer direkten und indirekten (In-

formationen im Zentralen Informationssystem des NWR, aktualisierte Übersicht von FAQ nebst 

Antworten, Flyer) Kommunikation informiert. 

 

2.2 Registerauskunft, Ersatz der Waffenbuchführungspflicht 

Gemäß der neuen Regelung des § 9 Absatz 3 WaffRG (Artikel 3 des 3. WaffRÄndG) können die 

Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 S. 1 WaffG bei ihrer zuständigen Waffenbehörde einen 

Antrag auf Auskunft der zu deren Erlaubnis gespeicherten Waffendaten stellen. Im Projekt wurde 

ein Konzept entwickelt, in dem eine mittelfristige Lösung für den Registerauszug für Waffenher-

steller und -händler ausgearbeitet und vorgestellt wurde. Ein Extrakt dieses Konzepts wird derzeit 

mit ausgewählten Waffenbehörden sowie Vertretern der Hersteller von Örtlichen Waffenverwal-

tungssystemen (ÖWS-H) abgestimmt. 

Die elektronischen Anzeigen der Waffenhersteller und -händler im Auftrag der Waffenbehörden 

gegenüber dem Meldeportal und die anschließende Verarbeitung der Daten in der Zentralen 

Komponente des NWR sowie weitere Prozesse werden künftig die Waffenbuchführungspflicht 

ersetzen. Die Pflicht zur Führung von Waffenbüchern nach § 23 Absatz 1 oder Absatz 2 des 

WaffG, in der bis zum Datum des Tages der Verkündung des Gesetzes geltenden Fassung, be-
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steht bis zum Ablauf des 31.12.2021 fort. Um den Zweck der ursprünglich bestehenden Waffen-

buchführungspflicht auf elektronischem Weg erfüllen zu können, wurden und werden weitere 

fachliche und organisatorische Konzeptionen und Abstimmungen der Beteiligten vorgenommen. 

Eine erste Analyse, in der der Frage nachgegangen wird, wie der Wegfall der Waffenbuchfüh-

rungspflicht durch das Gesamtsystem NWR (inkl. Waffenbehörden und deren ÖWS-Systeme) 

kompensiert werden kann, wurde bereits erstellt und muss weiter fortgeführt werden. Im nächsten 

Schritt werden unter Beteiligung der relevanten Stakeholder Lösungsansätze entwickelt und eva-

luiert.  

 

2.3 Technische Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems NWR, Abschlussbericht Soft-

warequalität 

Die Herstellung der technischen Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems NWR (Zentrale Kom-

ponente der NWR-Registerbehörde, angeschlossene Fachverfahren der Waffenbehörden und 

abfrageberechtigten Stellen sowie das Meldeportal) verläuft planmäßig. 

Die technische Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems NWR wurde entsprechend des Realisie-

rungskonzepts der IMK zum 01.01.2019 hergestellt.7 Die Einsatzbereitschaft aller technischen 

Funktionalitäten, die zur Umsetzung der Anforderungen des 3. WaffRÄndG erforderlich sind und 

von der EU-FeuerwaffenRL gefordert werden, wird mit der Umstellung der Systeme zum 

29./30.08.2020 herbeigeführt. Hierzu gehören auch die technischen Funktionalitäten zur Regist-

rierung von Dekorations- und Salutwaffen. 

Für die Herstellung der technischen Einsatzbereitschaft des Gesamtsystems NWR zur vollstän-

digen Umsetzung der EU-FeuerwaffenRL hat die BL AG NWR Tests fortgeführt. Der letzte Fach-

test mit den Waffenherstellern und -händlern (Block 3) wurde im Zeitraum vom 03.02.2020 bis 

zum 02.06.2020 durchgeführt. Aufgrund der COVID 19-Situation wurde der Testzeitraum gegen-

über der ursprünglichen Planung verlängert. Mithilfe des Fachtests konnten wichtige Erkennt-

nisse erlangt werden, die anschließend den Teilnehmern und allen eingeladenen Waffenhändlern 

und Waffenherstellern mittels eines Auswertungsschreibens mitgeteilt wurden.  

Die BL AG NWR hat außerdem beschlossen, abschließend einen durchgängigen Test durchzu-

führen (einen sog. Ende-zu-Ende-Test), beginnend mit einer Meldung der Waffenhersteller und -

händler bis zur Registrierung in der Zentralen Komponente. Dieser Test hat am 03.06.2020 statt-

gefunden. Auch hier fungierte die finale Version des Datenaustauschstandards XWaffe als Aus-

gangsbasis, mit der die Anforderungen des 3. WaffRÄndG und damit der EU-FeuerwaffenRL 

vollständig umgesetzt sind. 

Die Durchführung des Ende-zu-Ende-Tests wurde von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. 

Die Transparenz der Schritte aller Beteiligten wurde als wertvoll bezeichnet. Die Ergebnisse des 

Tests werden derzeit ausgewertet, die Folgemaßnahmen werden abgeleitet. Die daraus folgen-

den Erkenntnisse werden in den für August 2020 anstehenden Softwarequalitätsbericht einflie-

ßen. 

 

2.4 Verwendung der EU-ISF-Fördermittel  

Die EU fördert den Ausbau des bestehenden Gesamtsystems NWR (I+II) unter anderem durch 

den Umbau der Zentralen Komponente beim BVA, die Errichtung der Kopfstelle bei der Daten-

                                                

7 Beschluss Ziffer 2 zu TOP 36 der 210. Sitzung der IMK (Frühjahrskonferenz 2019). 



 

200729_9. SB NWR Version 1.0 (002).docx Seite 7 von 14 

verarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH (DVZ M-V GmbH) sowie die Konzepti-

onierung des NWR-Gesamtsystems aus den Mitteln des Europäischen Fonds für die Innere Si-

cherheit (ISF). Insgesamt stehen über vier Projektjahre 7,8 Mio. EUR zur Verfügung (Projektbe-

ginn 01.09.2016, Förderungsende 31.08.2020). Die 7,8 Mio. EUR setzen sich wie folgt zusam-

men: 5,8 Mio. EUR sind EU-ISF-Fördermittel und 2,0 Mio. EUR sind Eigenmittel von Bund und 

Ländern.  

Die Laufzeit der EU-ISF-Förderung endet planmäßig am 31.08.2020. Die Laufzeit der EU-ISF-

Förderung ist nicht identisch mit der Laufzeit des Projekts insgesamt. Berücksichtigt werden müs-

sen die sogenannte Einschwingphase ab dem tatsächlichen Wirkbetrieb ab 01.09.2020 sowie 

weitere Übergangsfristen, z.B. Anzeigen für sogenannte Dekorationswaffen sowie die Frist zum 

Ersatz der Waffenbücher aufgrund elektronischer Anzeigen ab 01.01.2022. Nach dem Ablauf der 

EU-ISF-Förderung wird eine Finanzierung aus den Betriebsmitteln für das Gesamtsystem NWR 

erfolgen. 

Im Rahmen der EU-ISF-Förderung hatte die Fachliche Leitstelle Nationales Waffenregister (FL 

NWR) einen Mehrbedarf von 11.040,07 EUR angemeldet, dieser Bedarf konnte durch eine Um-

schichtung von Projektmitteln zugunsten der FL NWR gedeckt werden (Beschluss der 90. BL AG 

am 25. – 26.05.2020). Die für die FL NWR für das Projekt NWR II in Anspruch genommene 

Summe beträgt damit 251.040,07 EUR. 

Innerhalb des Projektzeitraumes wurden von unterschiedlichen Stellen Prüfungen der Tätigkeit 

und der Ausgaben des EU-ISF-Förderprojektes NWR II durchgeführt und erfolgreich absolviert, 

u.a.: 

- Vor-Ort-Prüfung der Zuständigen Behörde am 06.07.2017, 

- Inspektion der EU-KOM in Begleitung der Zuständigen Behörde am 17.12.2018, 

- Stichprobenartige Prüfung der BMI-Innenrevision am 29.05.2020, 

- nochmalige Vor-Ort-Prüfung der Zuständigen Behörde am 14.07.2020. 

Der aktuelle Stand der Ist-Ausgaben beträgt insgesamt 7.553.124 EUR (Stand: 13.07.2020, ge-

plante Gesamtausgaben 7,8 Mio. EUR). Dies entspricht dem EU-ISF-Plan. Bis zum Ende der 

Laufzeit der EU-ISF-Förderung stehen für die geplanten Ausgaben 246.876 EUR zur Verfügung.  

Für den Fall von Mitteln, die von den unterstützenden IT-Dienstleistern ggf. nicht in Anspruch 

genommen werden, wird derzeit eine Umschichtung bzw. Inanspruchnahme seitens des BVA für 

die Zentrale Komponente und für die FL NWR in Hamburg geprüft.  
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3 Betrieb des Gesamtsystems NWR (NWR I und NWR II) 

 

3.1 Vorbereitung des Wirkbetriebs ab 01.09.2020  

Die derzeitigen Projekttätigkeiten konzentrieren sich auf die bevorstehende Inbetriebnahme der 

technischen Komponenten des NWR zum 29./30.08.2020 und auf das Inkrafttreten der für das 

NWR relevanten Teile des 3. WaffRÄndG zum 01.09.2020. 

3.1.1 Registrierung der Waffenhersteller und -händler  

Damit Inhaber einer gewerblichen Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaubnis (§ 21 Ab-

satz 1 WaffG) ihre gesetzlich normierten elektronischen Anzeigepflichten an die Waffenbehörden 

über das Meldeportal erfüllen können, ist eine vorherige Registrierung und Authentifizierung bei 

dem Meldeportal notwendig. Verantwortlich sind hierfür die zuständigen Waffenbehörden. Das 

Verfahren zur Registrierung besteht aus 3 Schritten.  

1. Der Einrichtung eines Zugangs zum Meldeportal 

2. Der Berechtigung der Meldenden durch die Waffenbehörden 

3. Der technischen Umsetzung der Berechtigung im Meldeportal 

Die BL AG NWR hat den Registrierungsprozess gemeinsam mit Waffenrechtsreferenten der In-

nenministerien der Länder sowie mehreren Waffenbehörden erarbeitet und anschließend getes-

tet. Die Ergebnisse dieser Erarbeitung und Prüfung sind in den Leitfaden zur erstmaligen Regist-

rierung und Änderung der Registrierungsdaten für Waffenbehörden sowie Waffenhersteller und -

händler eingeflossen.  

Im Registrierungsleitfaden sowie in der dazugehörigen Anlage werden Schritte und Prozesse 

beschrieben, die erforderlich sind, um eine erfolgreiche Registrierung beim Meldeportal für unter-

schiedliche Konstellationen, z.B. Anzeigepflichtiger – Meldender, durchführen zu können.   

Vor dem Start der freiwilligen Registrierung der Waffenhersteller und -händler im Meldeportal am 

15.06.2020 wurden die Unterlagen umfangreich überarbeitet. In die aktualisierte Version der Re-

gistrierungsunterlagen sind die Ergebnisse des Tests des Registrierungsprozesses mit der Waf-

fenbehörde Berlin, der projektinternen Abstimmungen und der Hinweise diverser Stakeholder 

eingeflossen. Ziel war es, den Beteiligten eine möglichst klare und verständliche Darstellung der 

zu durchlaufenden Schritte im Zuge der Registrierung Meldeportal anzubieten. 

Die Version 2.0 des Registrierungsleitfadens und die Anlage mit den Beispielen eines ausgefüll-

ten Antragsformulars sowie das Antragsformular („Antrag auf Erteilung eines Zugangs zum Händ-

lerportal des Nationalen Waffenregisters für Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis gemäß 

§ 21 Absatz 1 WaffG“) wurden am 10.06.2020 an die Länder mit Bitte um Weiterleitung an die 

Waffenbehörden sowie an die Verbände der Waffenhersteller und -händler verschickt. Auch die 

Hersteller der Örtlichen Waffenverwaltungssysteme wurden über den Start der freiwilligen Re-

gistrierung der Waffenhersteller und -händler informiert. 

Darüber hinaus wurden die genannten Unterlagen den Waffenbehörden sowie den Waffenher-

stellern und -händlern im geschlossenen Bereich des Zentralen Informationssystems des NWR 

bereitgestellt. Sowohl die Waffenbehörden als auch die Waffenhersteller und -händler wurden 

mittels eines Sondernewsletters der FL NWR über die Bereitstellung der Unterlagen sowie den 

Start der freiwilligen Registrierung zum 15.06.2020 informiert.  

Um den Prozess der Registrierung möglichst verständlich und transparent darzustellen, wurden 

ebenfalls Kurzanleitungen für die Waffenhersteller und -händler erstellt. Diese sogenannten One-
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Pager sind ein zielgruppenorientiertes Konzentrat auf Basis des abgestimmten Registrierungs-

leitfadens (Schnelleinstieg). Eine Kurzanleitung für die Waffenbehörden zur Überprüfung von Re-

gistrierungsanträgen der Waffenhersteller und -händler wurde ebenfalls zur Verfügung gestellt. 

3.1.1.1 Freiwillige Registrierung seit 15.06.2020 

Am 15.06.2020 ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt NWR II erreicht worden: der Start der 

freiwilligen Registrierung der Waffenhersteller und -händler im Meldeportal. Die Waffenhersteller 

und -händler haben damit die Möglichkeit erhalten, sich bereits vor dem Inkrafttreten des Waf-

fenregistergesetzes am 01.09.2020 über ihre zuständige Waffenbehörde beim Meldeportal der 

sogenannten NWR-Kopfstelle, die von der DVZ M-V GmbH betrieben wird, auf freiwilliger Basis 

zu registrieren. Voraussetzung dafür war eine datenschutzrechtliche Vereinbarung der Länder für 

die Datenverarbeitungsvorgänge im Meldeportal für den Zeitraum der freiwilligen Registrierung. 

Unter der Federführung des Innenministeriums M-V erfolgte die Erarbeitung und Zeichnung einer 

datenschutzrechtlichen Vereinbarung mit Geltung bis 31.08.2020 durch die Länder, die das Mel-

deportal für die Meldungen an die Waffenbehörden zur Verfügung stellen. Auf dieser Grundlage 

wurde am 15.06.2020 das Meldeportal für die Registrierung der Waffenhersteller und -händler in 

Betrieb genommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Sachstandsberichts hielt sich die Zahl 

der registrierten Waffenhersteller und -händler im niedrigen dreistelligen Bereich. 

3.1.1.2 Datenschutzrechtliche Vereinbarung für das Meldeportal ab 01.09.2020 

Hintergrund der Notwendigkeit der datenschutzrechtlichen Vereinbarung ist, dass für einige Ver-

arbeitungstätigkeiten mit personenbezogenen Daten der Waffenhersteller und -händler im Mel-

deportal eine gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der 16 Bundesländer im 

Sinne des Artikels 26 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) besteht, nämlich im Rahmen 

des Registrierungsprozesses und der in dem Meldeportal stattfindenden Teile der elektronischen 

Anzeigen. Dies ergibt sich daraus, dass das Meldeportal die Daten im Auftrag der Waffenbehör-

den der Länder erhält und verarbeitet.  

Im April 2020 wurde seitens der BL AG NWR zur Beschleunigung des Abschlusses einer Verein-

barung für die freiwillige Registrierungsphase beschlossen, das Verfahren zum Abschluss der 

Vereinbarung zweizuteilen: 1. Abschluss einer Vereinbarung für den Zeitraum der freiwilligen Re-

gistrierung der Waffenhersteller und -händler (bis zum 31.08.2020); 2. Abschluss einer Vereinba-

rung zur Verarbeitung der Daten durch das Meldeportal im Wirkbetrieb (ab dem 01.09.2020).  

Die vom Innenministerium M-V mit Unterstützung des Bayerischen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz (BayLfD) erstellte und im Projekt abgestimmte datenschutzrechtliche Vereinbarung 

gem. Artikel 26 DSGVO für den Wirkbetrieb des ausgebauten Gesamtsystems NWR ab dem 

01.09.2020 wurde am 09.07.2020 an die Innenministerien der Länder zur Zeichnung übersandt.   

3.1.2 Prüfung der NWR-IDs der Waffenhersteller und -händler  

Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Gesamtsystems NWR ist die Bekannt-

gabe der jeweiligen NWR-IDs gegenüber den privaten Waffenbesitzern sowie den Waffenher-

stellern und -händlern. Jeder Waffenhersteller und -händler sollte in der Zentralen Komponente 

des NWR nur ein einziges Mal mit einer eindeutigen NWR-ID gespeichert sein.  

Eine Bestandsaufnahme führte zu dem Ergebnis, dass Waffenhersteller und -händler in der Zent-

ralen Komponente bzw. den Örtlichen Waffenverwaltungssystemen teilweise noch mit mehreren 

IDs, mit ihren Filialen oder als natürliche Personen gespeichert waren. Um das Ziel ist es, dass 

jeder Waffenhersteller und -händler bis zum Anfang der Registrierung im Meldeportal nur noch 

mit einer eindeutigen NWR-ID (sog. F-ID) gespeichert ist, zu erreichen, haben insbesondere die 
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Waffenbehörden der Länder ihre Daten, auch länderübergreifend zu prüfen, zu bereinigen und 

insbesondere unzulässige Dubletten zu löschen8.  

Zu diesem Zweck wurden alle 541 Waffenbehörden mit den erforderlichen Informationen samt 

Leitfaden zur Bereinigung der ID der Waffenhersteller und -händler angeschrieben. Das BVA hat 

hierzu mit 264 Waffenbehörden Rücksprache gehalten (Stand 20.05.2020), davon haben 230 

Waffenbehörden laut eigener Aussage die Bereinigung der Daten durchgeführt. Weitere Rück-

meldungen werden derzeit von der Registerbehörde bearbeitet. 

3.1.3 NWR II - Schulungen  

Zur Anwendung von XWaffe 2.2 (technische Umsetzung des 3. WaffRÄndG) in den Waffenbe-

hörden hatte die FL NWR die Durchführung von bundesweiten Informationsveranstaltungen für 

alle Waffenbehörden geplant. Ziel war es, gemeinsam mit den Waffenrechtsreferenten der Län-

der die Waffenbehörden auf die anstehenden Änderungen im Waffenrecht sowie ihre Umsetzung 

in XWaffe 2.2 vorzubereiten. Aufgrund der beschlossenen Kontaktbeschränkungen im Zuge der 

Ausbreitung von COVID 19 wurden die geplanten Präsenzschulungen abgesagt. Stattdessen 

werden durch die FL NWR Schulungsvideos erstellt und zeitnah angeboten. Geplant ist die Be-

reitstellung von mehreren Videos, die thematisch geordnet und aufeinander abgestimmt sind. Die 

Videos sollen die Waffenbehörden, die Waffenhersteller und -händler und die Sicherheitsbehör-

den umfassend über das NWR II informieren und jederzeit online abgerufen werden können. Die 

Hersteller der Örtlichen Waffenverwaltungssysteme sind in die Erstellung der digitalen Schulun-

gen eingebunden, damit den Waffenbehörden ein umfassendes Bild über die technischen Funk-

tionalitäten des NWR II vermittelt werden kann. 

Die Fertigstellung der Videos ist für Anfang August 2020 geplant. Der Zugang zu den digitalen 

Inhalten der Schulungen wird über das Zentrale Informationssystem des NWR gewährleistet. 

Darüber hinaus wurde den Waffenbehörden bereits Mitte Juni 2020 und damit zeitgerecht vor 

den Schulungen das praxisbezogene Handbuch „XWaffe 2.2 leichtgemacht“ zur Verfügung ge-

stellt.  

Weitere Schulungsthemen betreffen die Speicherung neuer Erlaubnistypen (Verzicht, Betrieb ei-

ner ortsfesten Schießstätte, Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung von Sachkunde), die 

einheitliche Abbildung von Erlaubnissen nach §  21 WaffG, die Speicherung und Registrierung 

von Dekorationswaffen, die Ausstellung und Speicherung von Anzeigebescheinigungen, die 

Speicherung und Registrierung von Salutwaffen, Pfeilabschussgeräte, neue wesentliche Waffen-

teile (führendes Waffenteil), neue verbotene Waffen, die Meldeprozesse der Waffenhersteller und 

-händler und ihre Auswirkungen auf die Waffenbehörden sowie den Umgang mit Hinweisen. 

Die FL NWR hat zudem Anfang März 2020 zwei Multiplikatorenschulungen für die Verbände der 

Waffenhersteller und -händler durchgeführt. Die Schwerpunkte dieser Schulungen lagen auf waf-

fenrechtlichen Grundlagen, der Standardisierung nach XWaffe sowie Geschäftsprozessen und 

NWR-Anzeigepflichten. 

Die Teilnahme der Vertreter des Projektes an der ursprünglich im März 2020 geplanten IWA Out-

doorClassics, der internationalen Fachmesse für Jagd und Schießsport, Outdoor Equipment so-

wie Ausrüstung für den Einsatz in der zivilen und behördlichen Sicherheit, bei der vom Projekt 

ebenfalls umfangreiche Informationsveranstaltungen zu NWR II geplant waren, konnte aufgrund 

der pandemiebedingten Absage der Veranstaltung nicht erfolgen. 

 

                                                

8 Beschluss der 85. BL AG NWR am 27.06.2019. 
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3.2 Übergang in den Wirkbetrieb des ausgebauten NWR (I und II)  

3.2.1 NWR-Benutzerservice im Wirkbetrieb NWR II 

Um die gemeinsame Zusammenarbeit zur organisationsübergreifenden Bearbeitung und Beant-

wortung aller beim im BVA als Single Point of Contact NWR (SPOC) eingehenden Anfragen der 

Benutzer durch das NWR zu regeln, wurde die Geschäftsordnung für den Benutzerservice NWR 

(GO Benutzerservice NWR) verfasst. Mit der GO Benutzerservice NWR erfolgt eine Ausrichtung 

des serviceorientierten Vorgehens auf die organisationsübergreifende Klärung von Zuständigkei-

ten. Damit wird die organisationsübergreifende Kommunikation und Koordination von eingehen-

den Anfragen beim SPOC als zentraler Kommunikationsschnittstelle nach außen geregelt.  

Um die gemeinsame Zusammenarbeit so effizient wie möglich zu gestalten, wurde in Abstim-

mung mit den beteiligten Teilbetriebsorganisationen (TBOs), also dem BVA, der DVZ M-V GmbH 

und der FL NWR ein Ticketsystem als Werkzeug beschafft und initial konfiguriert. Eine Parallel-

kommunikation außerhalb des Ticketsystems soll grundsätzlich vermieden werden. Ausnahmen 

bilden nur solche Inhalte, welche über die eingesetzte Software aus technischen oder daten-

schutzrechtlichen Gründen nicht ausgetauscht werden können oder dürfen. Die TBOs wurden 

zur Nutzung der Software bereits geschult. Der Beginn einer vollumfänglichen Nutzung ist bei 

Vorliegen aller Voraussetzungen zur Inbetriebnahme der technischen Komponenten des NWR 

Ende August 2020 geplant. Bis dahin muss die GO Benutzerservice von allen TBOs unterzeich-

net werden. Darüber hinaus ist die datenschutzrechtliche Verantwortung im Rahmen des Benut-

zerservice, u.a. für das Ticketsystem, zu regeln. Hierfür werden aktuell die datenschutzrechtli-

chen Vereinbarungen zwischen den beteiligten TBOs BVA, FL NWR und DVZ M-V GmbH abge-

stimmt. Es ist avisiert, dass das Ticketsystem zum August 2020 in Betrieb genommen wird. 

3.2.2 Veröffentlichung ausgewählter Kennzahlen des NWR (§ 24 Abs. 2 WaffRG) 

Mit dem Inkrafttreten des 3. WaffRÄndG besteht seitens der NWR-Registerbehörde BVA die 

Pflicht, Kennzahlen zum Waffenregister zu veröffentlichen. Die erste Veröffentlichung ist für Ok-

tober 2020 mit ausgewählten Septemberkennzahlen geplant. Da sich vermehrte Nachfragen aus 

den Medien und dem parlamentarischen Raum abzeichnen und auch künftig zu erwarten sind, 

wird für die Innenministerien der Länder und die Waffenbehörden ein Merkblatt zu abhandenge-

kommenen Waffen in der NWR-Statistik erarbeitet.  

3.2.3 Umschlüsselung der bisherigen Waffenkategorie D (EU-Richtlinie)   

In Umsetzung der geänderten EU-Feuerwaffenrichtlinie gibt es aufgrund des Inkrafttretens des 

3. WaffRÄndG ab dem 01.09.2020 statt der bisherigen EU-Kategorien A – D nur noch drei EU-

Kategorien A – C zur entsprechenden Klassifizierung von Waffen. Infolgedessen müssen alle 

bisher in Kategorie D im NWR gespeicherten Waffen umgeschlüsselt werden. Das vom BVA als 

Registerbehörde gemeinsam mit der FL NWR verfasste Migrationskonzept wurde den Herstellern 

der Örtlichen Waffenverwaltungssysteme sowie den Mitgliedern der BL AG NWR am 04.06.2020 

seitens des Projekts zur Information übersandt. Die Bereinigung der bisher der Kategorie D zu-

geordneten Waffen durch die Waffenbehörden beginnt am 01.09.2020, da hierfür die neue 

XWaffe-Version (XWaffe 2.2) benötigt wird, und soll möglichst zeitnah abgeschlossen werden. 

3.2.4 Finanzierung des Betriebs des Gesamtsystems NWR  

Zum 01.01.2019 wurde der technische Betrieb des ausgebauten Gesamtsystems NWR auf Basis 

des Realisierungskonzepts aufgenommen. Seither tragen Bund und Länder föderal die anfallen-

den Betriebsmittel NWR II. Die BL AG NWR hat mit allen Vertretern der Innenministerien der 

Länder ein Verfahren zur Aufteilung und zum Einzug der Betriebsmittel abgestimmt und umge-

setzt.  
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Die Betriebsmittel werden von den beteiligten Stellen, BMI als Vorsitz der BL AG NWR für die 

Steuerung des Gesamtsystems und den Teilbetriebsorganisationen (FL NWR, DVZ M-V GmbH, 

BVA), ordnungsgemäß eingesetzt. Zur Verwendung der Mittel erfolgt eine regelmäßige Bericht-

erstattung in der BL AG NWR und in den Sitzungen der Waffenrechtsreferenten von Bund und 

Ländern. 

Die IMK hat die BL AG NWR mit dem Abschluss der erforderlichen Vereinbarungen zum Betrieb 

des Meldeportals beauftragt.9 Der Bund (im Auftrag der BL AG NWR) und das Land Mecklenburg-

Vorpommern haben dementsprechend das Verwaltungsabkommen über die Errichtung eines 

Meldeportals für das Nationale Waffenregister vom 17.05.2017 um die Beauftragung der DVZ M-

V GmbH mit dem Betrieb des Meldeportals erweitert. Die DVZ M-V GmbH betreibt das Melde-

portal technisch seit dem 01.01.2019. 

Auch für das Jahr 2020 stehen 201.000 EUR für das BMI als NWR-Aufsichts- und Steuerungs-

instanz (ASI), 240.000 EUR für die FL NWR und 810.000 EUR für den Betrieb des Meldeportals 

bei der DVZ M-V GmbH zur Verfügung.  

Die DVZ M-V GmbH hat im Jahr 2020 ca. 291.000 EUR (Stand: 18.05.2020) in Anspruch genom-

men, u.a. für Infrastrukturbetrieb, Basisbetrieb, Fachbetrieb (anteilig), Software-Wartung und 

Pflege sowie Gremienarbeit und Servicemanagement für das Meldeportal. Zusätzlich zu den ver-

traglichen Leistungsbestandteilen werden folgende Aktivitäten durchgeführt: Vorbereitung und 

Betreuung des Registrierungsbeginns, Aktualisierung des Sicherheitskonzepts für das Meldepor-

tal, Abwicklung der Oberflächen-Stress-Tests sowie Vorbereitung des Nachtests der Barrierefrei-

heit. 

Aufgrund der Zusammenführung des NWR I und NWR II zu einem ausgebauten Gesamtsystem 

NWR mit zahlreichen inhaltlichen Überschneidungen und Verknüpfungen werden die vereinbar-

ten Betriebsmittel seit 2019 in Abstimmung mit den Waffenrechtsreferenten von Bund und Län-

dern bezogen auf das Gesamtsystem NWR erhoben und abgerechnet. 

                                                

9 Beschluss Ziffer 6 iVm Ziffern 1,2 und 5 zu TOP 17 der 205. Sitzung der IMK (Herbstkonferenz 2016). 
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4 Gremienstruktur für das ausgebaute Gesamtsystem NWR (I und II) 

Die Gremienstruktur ist für den Gesamtbetrieb des ausgebauten NWR (I+II) zu evaluieren und 

auf die neuen Anforderungen auszurichten und anzupassen. In der Sondersitzung der BL AG 

NWR am 16.01.2020 wurden Vorschläge für eine mögliche künftige Gremienstruktur in der Basis 

vorgestellt und diskutiert. Die Waffenrechtsreferenten der Länder haben in der Sitzung am 

29.01.2020 dem Vorschlag zur neuen Gremienstruktur zwar im Grundsatz zugestimmt, wün-

schen aber gleichzeitig eine klare Definition und Abgrenzung der Aufgaben der Gremien. Die 

hierzu erforderliche detaillierte Analyse und Beschreibung der Aufgaben der einzelnen Gremien 

innerhalb des Regelbetriebs des NWR in einer neuen NWR-Gremienstruktur kann nur gemein-

sam im Rahmen einer einzurichtenden Arbeitsgruppe erfolgen. 

Eine persönliche Abstimmung zur neuen Gremienstruktur im Rahmen eines Workshops ist auf-

grund von COVID19-Präventionsmaßnahmen derzeit nicht möglich. Dementsprechend kann ein 

ausgearbeitetes Konzept zur neuen Gremienstruktur im Rahmen des vorliegenden 9. Sach-

standsberichts nicht vorgestellt werden. Die Vorstellung der Konzeption einer neuen Gremien-

struktur wird daher für den 10. Sachstandsbericht avisiert. Dieses Vorgehen würde es ggf. auch 

ermöglichen, aus dem Anschluss der Waffenhersteller und -händler an das NWR und den ersten 

Wochen des Wirkbetriebs des ausgebauten Gesamtsystems NWR gewonnene Erkenntnisse in 

die angedachte Struktur der Gremien und deren Aufgaben mit einfließen zu lassen. Die BL AG 

NWR hat in ihrer 90. Sitzung am 27/28.05.2020 dem aufgrund der COVID 19-Auswirkungen zeit-

lich angepassten Prozedere zur Neuausrichtung der NWR-Gremienstrukturen zugestimmt. Die 

erkennbar optimierbaren, aber gleichwohl noch tragfähigen bisherigen Strukturen werden daher 

auch ab dem Beginn des Wirkbetriebs des ausgebauten Gesamtsystems NWR am 01.09.2020 

temporär beibehalten. 
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5 Ausblick 

Mit dem Start des Wirkbetriebs des ausgebauten Gesamtsystems NWR zum 01.09.2020 endet 

jedoch nicht die Umsetzung der in der Projektphase identifizierten, erörterungsbedürftigen NWR-

Themen. Weiter zu verfolgen sind beispielsweise die Themen der Bereitstellung des Register-

auszugs (Kapitel 2.2) sowie der Konzeption zum Wegfall der Waffenbuchführungspflicht (Kapitel 

2.2). Im Fokus der Tätigkeit der BL AG NWR stehen ebenso die zwei nachfolgenden Themen-

komplexe. 

5.1 Überarbeitung der NWR-Statistik 

Die NWR-Statistik wird vom BVA als Registerbehörde erstellt und in den jeweiligen Zuständig-

keitsbereichen (Bund, Länder, Waffenbehörden) verfügbar gemacht. Zur NWR-Betriebsauf-

nahme 2013 stellte die Statistik eine reine Bestandsstatistik dar, die generisch erzeugt werden 

konnte. Im Laufe der Zeit gab es viele Änderungen und Weiterentwicklungen, sodass die NWR-

Statistik gegenwärtig keine Bestands-, sondern in Teilen eine „Interpretationsstatistik“ ist. Die Im-

plementierung und Wartung der Ermittlungsvorschriften zur „Interpretation“ bzw. Auswertung der 

Daten verursacht viel Aufwand bei der Verfahrensentwicklung und bindet erhebliche Ressourcen.  

Eine Erneuerung der NWR-Statistik inklusive der Ermittlungsvorschriften ist notwendig, um den 

neuen technischen und fachlichen Anforderungen gerecht werden zu können. Mittelfristig soll die 

gegenwärtige Statistik durch eine wartbare, einfach verständliche Bestandsstatistik abgelöst wer-

den, die im Wesentlichen generisch erzeugt werden kann. 

Derzeit erstellt das BVA als Registerbehörde eine Studie samt einer Auswertungsstrategie zur 

Statistik. Es finden Gespräche mit den Polizeibehörden und der FLNWR statt. Unter Berücksich-

tigung des Ergebnisses dieser Gespräche entwickelt das BVA einen Vorschlag für neue Parame-

ter, die als Grundlage für die geplante Evaluation der derzeitigen Statistik dienen sollen.  

Die Teilnehmer der 90. BL AG am 27./28.05.2020 wurden gebeten zu prüfen, ob eine Mitarbeit 

an der Evaluierung möglich ist. Mit der Evaluation und Vereinbarung der Sitzungstermine der 

Arbeitsgruppe soll im 3. Quartal 2020 begonnen werden.  

5.2 Wissensmanagement  

Es wird weiter an einer sogenannten Fachspezifikation gearbeitet, die das ausgebaute NWR-

Gesamtsystem, das Zusammenwirken zwischen Recht, Fachlichkeit und IT-Technik beschreiben 

soll, um einen Wissenstransfer über die Zusammenhänge und die Funktion des Systems zu er-

reichen. Derzeit werden im Projekt die Fortschreibungsmodalitäten in Anbetracht der vorhande-

nen Ressourcen erörtert. Im Fokus steht eine möglichst schnelle und effiziente Fortsetzung zur 

Abfassung der entsprechenden Dokumente unter Nutzung der bereits geleisteten Arbeit. Folge-

tätigkeiten wurden im Projekt definiert und werden schrittweise umgesetzt.  

 

Die BL AG NWR wird der IMK erneut zur Frühjahrskonferenz 2021 über den Stand des 

Gesamtsystems NWR berichten. 

  

 


